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Interdisziplinäre Frühförderstelle 
 

Früh·förderung von der Lebenshilfe Gütersloh 
  
Einige Kinder lernen langsamer als andere Kinder. 
Einige Kinder brauchen Hilfe bei ihrer Entwicklung. 
Zum Beispiel dabei, sprechen zu lernen. 

 

Die Früh·förderstelle hilft Kindern im Alter von 0 Jahren bis 6 Jah-
ren. 
Das heißt von der Geburt bis zum Schuleintritt. 

  
 
 
 

Bei der Früh·förderung von der Lebenshilfe arbeiten viele Mitar-
beiter. 
Alle Mitarbeiter können etwas anderes gut. 
Deswegen kann das Team von der Früh·förderung  
Ihrem Kind besonders gut helfen.  
 
Die Hilfen bekommt Ihr Kind in einer Gruppe oder alleine. 
Sie können die Mitarbeiter jederzeit ansprechen. 
Zum Beispiel wenn Sie Fragen  
zu den Hilfen für Ihr Kind haben. 

 

Wenn Sie Hilfe von uns bekommen möchten,  
muss Ihr Kinderarzt eine Bescheinigung ausstellen. 
Die Bescheinigung nennt man Verordnung. 
Dafür muss Ihr Kind vom Arzt untersucht werden. 
Nur so weiß der Arzt, welche Hilfen Ihr Kind braucht. 
Wenn Sie die Verordnung haben,  
können Sie die Früh·förderstelle anrufen. 

 
Die Verordnung bekommen die Mitarbeiter  
von der Früh·förderung. 
Die Mitarbeiter überlegen dann,  
welche Hilfen Ihr Kind braucht. 
Die Mitarbeiter arbeiten auch mit einer Ärztin zusammen. 
Die Ärztin hilft dabei, einen Förder·plan zu schreiben. 
In dem Förder·plan steht,  
wie Ihr Kind am besten unterstützt wird. 
Die Mitarbeiter besprechen den Förder·plan mit Ihnen. 
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Wenn Sie dem Förder·plan zustimmen,  
stellen die Mitarbeiter von der Früh·förderung den Antrag. 
Das Amt und die Krankenkasse bezahlen die Förderung für Ihr 
Kind. 

 

Die Früh·förderung ist für Sie kostenlos. 

 
Wenn das Amt und die Krankenkasse zustimmen, 
beginnt die Förderung von Ihrem Kind. 
Dafür besucht ein Mitarbeiter Ihr Kind  
einmal oder zweimal in der Woche. 
Die Besuche heißen Förder·einheiten. 

 

Die Förder·einheiten können 
• in der Früh·förderstelle sein. 
• in der Kinder·tageseinrichtung sein. 

bei Ihnen Zuhause sein. 

 
Sie erreichen die Mitarbeiter von der Früh·förderstelle von 
07:30 Uhr bis 16 Uhr. 
Nach 16 Uhr können Sie eine Nachricht  
auf den Anruf·beantworter sprechen. 

 

  
Die Förder·einheiten finden statt von 
07:30 Uhr bis 18Uhr. 
Sie bekommen einen Termin dafür.  
  
Vielleicht haben Sie Fragen  
zum Ablauf bei der Früh·förderung. 
Oder Sie möchten Ihr Kind  
bei der Früh·förderung anmelden. 
Und Sie haben dafür eine Verordnung bekommen. 
Dann können Sie Stephanie Borghoff anrufen. 
Die Telefonnummer ist 05 241   211 85 –10. 

 

  

Sie müssen die Förderung von Ihrem Kind anmelden. 
Rufen Sie uns dafür an. 
Die Telefonnummer ist 05 241   211 85 –10.  
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Die Früh·förderstellen gehören zur  
Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh e.V. 
 
Das sind die Adressen von den Früh·förderstellen: 
 
Früh·förderstelle in Gütersloh 
Marienstraße 12 
33332 Gütersloh 
 
Früh·förderstelle in Halle/Westfalen 
Goebenstraße 14 
33790 Halle/Westfalen 
 
Früh·förderstelle in Verl 
Paderborner Straße 20 
33415 Verl 
 
Früh·förderstelle in Harsewinkel 
Hesselteicher Straße 8 
33428 Harsewinkel 
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